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Mag. Gerhard Karner 

Bundesminister 

Herrn 

Präsidenten des Nationalrates 

Dr. Walter Rosenkranz 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2026-0.331.325  

Wien, am 2. Juni 2026 

Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Christofer Ranzmaier hat am 7. April 2026 unter der 

Nr. 5698/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Entwicklung 

der Suchtmittelkriminalität in Tirol, organisierte Strukturen und Anteil ausländischer 

Tätergruppen“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zur Frage 1:  

• Wie hat sich die Suchtmittelkriminalität in Tirol in den letzten fünf Jahren hinsichtlich 

Anzeigen, Tatverdächtigen und sichergestellten Mengen entwickelt?  

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. 

Polizeiliche Anzeigeerstattungen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz  
Jahre 2021 bis 2024  

Datenstand: 16. April 2026 

Delikt Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung 

in % 
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§ 27 Abs. 1 SMG 1.838 1.699 1.647 1.804 157 + 9,5% 

§ 27 Abs. 2 SMG 1.025 983 1.266 1.426 160 + 12,6% 

§ 27 Abs. 2a SMG 29 19 26 42 16 + 61,5% 

§ 27 Abs. 3 SMG 45 28 20 20 0 + 0,0% 

§ 27 Abs. 4 SMG 1. Fall 53 36 24 23 -1 - 4,2% 

§ 27 Abs. 4 SMG 2. Fall 0 0 1 0 -1 - 100,0% 

§ 28 Abs. 1 SMG 66 66 47 54 7 + 14,9% 

§ 28 Abs. 2 SMG 0 0 15 2 -13 - 86,7% 

§ 28 Abs. 3 SMG 4 0 0 0 0 ~ 

§ 28 Abs. 4 SMG 1. Fall 0 1 0 1 1 ~ 

§ 28 Abs. 4 SMG 3. Fall 1 0 0 0 0 ~ 

§ 28a Abs. 1 SMG 169 129 173 193 20 + 11,6% 

§ 28a Abs. 2 SMG 36 12 19 35 16 + 84,2% 

§ 28a Abs. 3 SMG 1. Fall 2 0 1 0 -1 - 100,0% 

§ 28a Abs. 3 SMG 2. Fall 0 2 0 0 0 ~ 

§ 28a Abs. 4 SMG 22 32 55 50 -5 - 9,1% 

§ 28a Abs. 5 SMG 0 2 0 0 0 ~ 

§ 30 Abs. 1 SMG 43 76 56 57 1 + 1,8% 

§ 30 Abs. 2 SMG 7 8 8 10 2 + 25,0% 

§ 31a Abs. 1 SMG 1 1 1 0 -1 - 100,0% 

§ 31a Abs. 2 SMG 0 1 0 0 0 ~ 

§ 32 Abs. 1 SMG 0 0 0 1 1 ~ 

Gesamt 3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

 

Anzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz nach Geschlecht 
 Jahre 2021 bis 2024 

Datenstand: 16. April 2026 

Geschlecht Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung  

in % 

männlich 2.678 2.470 2.615 2.974 359 + 13,7% 

weiblich 569 502 575 582 7 + 1,2% 

U.T. 94 123 169 162 -7 - 4,1% 

Gesamt 3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

 

Anzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz  
nach Inländer/Fremde/unbekannte Täter:innen (u.T.) 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Inländer/Fremde/U.T. Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-änderung 

absolut 

Ver-
änderung  

in % 

Inländer 2.188 1.984 1.947 2.024 77 + 4,0% 

Fremde 1.059 988 1.243 1.532 289 + 23,3% 
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u.T. 94 123 169 162 -7 - 4,1% 

Gesamt 3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

 

Anzahl der Sicherstellungen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz  
Jahre 2021 bis 2024 

Datenstand: 16. April 2026 

Substanz Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung  

in % 

Suchtgifte             

Amphetamin             

Gramm 2.762,43 945,21 31.921,02 7.530,13 -24.390,89 - 76,4% 

Cannabisharz/Haschisch             

Gramm 264.552,55 9.409,32 9.894,33 15.986,86 6.092,53 + 61,6% 

Stück 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 ~ 

Cannabiskonzentrat/-öl             

Gramm 148,50 381,71 248,78 59,07 -189,71 - 76,3% 

Milliliter 0,00 0,00 0,00 125,00 125,00 ~ 

Cannabiskraut/ 
Marihuana             

Gramm 74.696,70 545.586,10 84.867,62 165.278,55 80.410,93 + 94,7% 

Cannabispflanze(n)             

Stück 564,00 1.424,00 418,00 579,00 161,00 + 38,5% 

Cathinon             

Gramm 69,80 3,00 7,20   -7,20 - 100,0% 

Codeine (Wirkstoff)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,80 0,80 ~ 

Crack             

Gramm 0,00 1,00 2,46 0,00 -2,46 - 100,0% 

Fentanyl             

Gramm 0,00 0,01 0,00 0,93 0,93 ~ 

GHB (Gamma- 
hydroxybutyric acid)             

Gramm 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Heroin             

Gramm 22,14 54,72 19,80 31,59 11,79 + 59,5% 

Kokain             

Gramm 2.958,66 3.363,96 18.659,26 8.237,38 -10.421,88 - 55,9% 

Milliliter 0,00 0,00 0,00 3,40 3,40 ~ 

LSD             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,20 0,20 ~ 

Stück 639,00 148,00 110,00 195,00 85,00 + 77,3% 

MDMA             

Gramm 274,62 192,82 475,37 470,87 -4,50 - 0,9% 
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Mephedron - 4-Methyl- 
Methcathinon             

Gramm 18,20 24,30 0,00 0,00 0,00 ~ 

Methamphetamin             

Gramm 122,06 325,97 637,81 482,85 -154,96 - 24,3% 

Methylphenidate  
(Wirkstoff)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,30 0,30 ~ 

Morphin u. Derivate             

Gramm 0,50 0,50 0,00 1,30 1,30 ~ 

Morphine (Wirkstoff)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 11,68 11,68 ~ 

Opium-Roh             

Gramm 0,60 24,06 3,10 6,06 2,96 + 95,5% 

psilocin-,psilotin-oder  
psilocybinhältige Pilze             

Gramm 263,20 291,13 230,20 286,32 56,12 + 24,4% 

Sonstige Suchtgifte             

Gramm 127,22 207,67 121,43 527,97 406,54 + 334,8% 

Stück 0,00 0,00 0,00 9,50 9,50 ~ 

Tramadol (Wirkstoff)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 ~ 

XTC/Ecstasy             

Stück 1.510,00 2.941,00 1.070,50 2.257,00 1.186,50 + 110,8% 

Suchtgifthaltige 
Medikamente             

Bupensan Sublingual –  
Tabletten             

Stück 3,00 0,00 16,00 73,00 57,00 + 356,3% 

Buprenorphin –  
Tabletten,  
Injektionslösung             

Stück 85,00 57,00 50,00 0,00 -50,00 - 100,0% 

Compensan - Tabletten             

Stück 6,00 133,00 38,00 5,00 -33,00 - 86,8% 

Fentanyl - Pflaster,  
Ampullen,  
Injektionslösung             

Stück 3,00 21,00 40,00 0,00 -40,00 - 100,0% 

Hydal - Kapseln,  
Injektionslösung             

Stück 0,00 0,00 362,00 0,00 -362,00 - 100,0% 

Makatussin –  
Hustentropfen, Sirup             

Stück 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 ~ 
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Medikinet - Kapseln,  
Tabletten             

Stück 0,00 0,00 13,00 0,00 -13,00 - 100,0% 

Methadon - Tabletten,  
Injektionslösung,  
Konzentrat,  Substanz             

Stück 1,00 0,00 3,00 0,00 -3,00 - 100,0% 

Methasan - Tabletten,  
Konzentrat             

Stück 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Morphin - Ampullen,  
Tabletten             

Stück 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Morphinsulfat - Kapseln,  
Zäpfchen             

Stück 0,00 0,00 16,00 0,00 -16,00 - 100,0% 

Mundidol - Tabletten,  
Granulat/Suspension             

Stück 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Oxycodon - Tabletten,  
Konzentrat, Ampullen,  
Sirup, Injektions- 
/Infusionslösung             

Stück 5,00 10,00 1,00 1,00 0,00 + 0,0% 

Oxygerolan - Tabletten             

Stück 0,00 0,00 6,00 0,00 -6,00 - 100,0% 

Paracodin - Tabletten,  
Tropfen             

Stück 0,00 43,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Ritalin - Kapseln,  
Tabletten             

Stück 10,00 60,00 37,00 34,00 -3,00 - 8,1% 

Sonstige Suchtgifthaltige  
Medikamente             

Gramm 0,00 0,00 0,00 2,60 2,60 ~ 

Suboxone - Tabletten             

Stück 0,00 1,00 5,00 0,00 -5,00 - 100,0% 

Substitol - Kapseln             

Stück 104,00 28,00 15,00 38,00 23,00 + 153,3% 

Subutex - Tabletten             

Stück 1.346,00 7,00 47,00 0,00 -47,00 - 100,0% 

Tramabene - Tabletten,  
Ampullen, Kapseln,  
Tropfen             

Stück 58,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 
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Tramadol - Tabletten,  
Kapseln, Tropfen,  
Ampullen, Zäpfchen,  
Injektions- 
/Infusionslösung             

Stück 41,00 0,00 0,00 28,00 28,00 ~ 

Tramadol hydrochlorid –  
Tabletten, Kapseln,  
Ampullen             

Stück 0,00 115,00 1,00 0,00 -1,00 - 100,0% 

Tramal - Ampullen,  
Kapseln, Tabletten,  
Tropfen             

Stück 1,00 30,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Psychotrope Stoffe             

Medikament I             

Rohypnol - Tabletten             

Stück 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 ~ 

Medikament II             

Alprastad - Tabletten             

Stück 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Alprazolam –  
Tabletten             

Stück 137,00 376,00 635,00 167,00 -468,00 - 73,7% 

Anxiolit - Tabletten,  
Kapseln, Dragees             

Stück 21,00 7,00 65,00 74,00 9,00 + 13,8% 

Bromazepam –  
Tabletten             

Stück 115,00 0,00 5,00 22,00 17,00 + 340,0% 

Diazepam –  
Injektionslösung,  
Ampullen, Substanz             

Stück 0,00 150,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Gewacalm - Tabletten,  
Ampullen             

Stück 76,00 7,00 30,00 41,00 11,00 + 36,7% 

Lendorm - Tabletten             

Stück 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Midazolam –  
Ampullen, Injektions- 
/Infusionslösung,  
Substanz             

Stück 21,00 0,00 10,00 0,00 -10,00 - 100,0% 

Mogadon - Tabletten             
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Stück 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Praxiten - Tabletten             

Stück 20,00 81,00 8,00 54,00 46,00 + 575,0% 

Psychopax - Tropfen             

Stück 1,00 3,00 0,00 1,00 1,00 ~ 

Rivotril - Tabletten,  
Tropfen,  
Injektionslösung             

Stück 266,00 119,00 219,00 475,00 256,00 + 116,9% 

Sonstige psychotrope  
Stoffe             

Stück 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 ~ 

Temesta - Tabletten,  
Ampullen             

Stück 5,00 0,00 19,00 15,00 -4,00 - 21,1% 

Xanax - Tabletten             

Stück 0,00 0,00 0,00 241,00 241,00 ~ 

Xanor - Tabletten             

Stück 181,00 50,00 0,00 105,00 105,00 ~ 

Zoldem - Tabletten             

Stück 0,00 295,00 0,00 47,00 47,00 ~ 

Zolpidem - Tabletten             

Stück 30,00 1.850,00 60,00 0,00 -60,00 - 100,0% 

Zolpidemtartrat –  
Tabletten             

Stück 0,00 0,00 1,00 0,00 -1,00 - 100,0% 

Sonstige Psychotrope  
Stoffe             

Sonstige Psychotrope  
Stoffe             

Stück 0,00 0,00 0,00 5,50 5,50 ~ 

Substanz II             

Alprazolam             

Gramm 4,00 0,01 0,16 51,97 51,81 
+ 

32381,3% 

Bromazepam  
(Reinsubstanz)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 31,68 31,68 ~ 

BZO (Benzodiazepin –  
nur wenn Vortest  
BZO-positiv und  
Substanz unbekannt)             

Gramm 15,40 35,57 104,70 2,60 -102,10 - 97,5% 

Clonazepam             

Gramm 4,00 4,04 0,00 0,00 0,00 ~ 
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Diazepam             

Gramm 2,19 14,61 6,87 16,65 9,78 + 142,4% 

Lorazepam  
(Reinsubstanz)             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,10 0,10 ~ 

Oxazepam             

Gramm 0,00 8,40 0,00 0,00 0,00 ~ 

Temazepam             

Gramm 0,02 5,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Zolpidem             

Gramm 0,00 0,00 0,00 0,28 0,28 ~ 

Chemikalien             

Kategorie 3             

Schwefelsäure             

Milliliter 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

Monitoringstoff             

Roter Phosphor             

Gramm 6,30 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ 

 

Zur Frage 2: 

• Wie stellt sich aus Ihrer Sicht die aktuelle Lage der Suchtmittelkriminalität in Tirol im 

Vergleich zum Bundesdurchschnitt dar? 

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. 

Anzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz im Vergleich zum Bundesländerdurchschnitt 
Jahre 2021 bis 2024 

Datenstand: 16. April 2026  

Anzahl Anzeigen 
Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Ver-
änderung 
absolut 

Ver-
änderung in 

% 

Anzeigen nach dem 
Suchtmittelgesetz, 
Bundesländerdurchschnitt 

3.871 3.881 3.938 4.146 208 + 5,3% 

Anzeigen nach dem 
Suchtmittelgesetz Tirol 

3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

Anteil der Anzeigen Tirols am 
Bundesländerdurchschnitt in 
% 

86,3% 79,7% 85,3% 89,7% + 4,4 Prozentpunkte 
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Vergehensanzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz im Vergleich  
zum Bundesländerdurchschnitt 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 24. April 2026 

Anzahl Anzeigen 
Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Ver-
änderung 
absolut 

Ver-
änderung 

in % 

Vergehen Bundesländerdurchschnitt 
in absoluten Zahlen  

3.514 3.563 3.615 3.789 174 4,8% 

Vergehensanzeigen nach dem 
Suchtmittelgesetz Tirol 

3.109 2.917 3.097 3.438 341 11,0% 

Anteil der Vergehensanzeigen Tirols 
am Bundesländerdurchschnitt in % 

88,5% 81,9% 85,7% 90,7% + 5,0 Prozentpunkte 

 

Verbrechensanzeigen Triols nach dem Suchtmittelgesetz im Vergleich 
zum Bundesländerdurchschnitt 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 24. April 2026 

Anzahl Anzeigen 
Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Ver-
änderung 
absolut 

Ver-
änderung 

in % 

Verbrechen Bundesländerdurchschnitt 
in absoluten Zahlen 

357 318 323 357 34 10,5% 

Verbrechensanzeigen nach dem 
Suchtmittelgesetz Tirol 

232 178 262 280 18 6,9% 

Anteil der Verbrechensanzeigen Tirols 
am Bundesländerdurchschnitt in % 

65,0% 56,0% 81,1% 78,4% - 2,7 Prozentpunkte 

 

Zur Frage 3: 

• Welche konkreten Ursachen sehen Sie für die aktuelle Entwicklung der 

Suchtmittelkriminalität in Tirol? 

Die Entwicklung der Suchtmittelkriminalität ist grundsätzlich von mehreren Faktoren 

abhängig. Illegale Suchtmittelmärkte werden sowohl durch Angebots- als auch 

Nachfrageaspekte beeinflusst. Auf europäischer Ebene ist derzeit eine hohe Verfügbarkeit 

unterschiedlicher Suchtmittel feststellbar, hier insbesondere bei hoher Qualität zu stabilen 

bzw. sogar günstiger werdenden Preisen. Diese allgemeine Marktlage betrifft 

insbesondere Cannabisprodukte, Kokain, synthetische Suchtmittel sowie neue 

psychoaktive Substanzen und kann sich auch auf regionale Entwicklungen in Tirol 

auswirken. Darüber hinaus zeigen kriminalpolizeiliche Erkenntnisse, dass kriminelle 

Akteure flexibel agieren, Bezugs- und Vertriebswege laufend anpassen und dabei neben 

dem öffentlichen Raum auch Wohnungen, Lokale, digitale Kommunikationsräume sowie 

Post- und Paketwege nutzen. Ergänzend ist festzuhalten, dass Delikte nach dem 
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Suchtmittelgesetz, insbesondere im Bereich niederschwelliger Deliktsformen wie Besitz, 

persönlicher Gebrauch und Straßenhandel, in hohem Maße als Kontrolldelikte anzusehen 

sind. Die Anzeigenentwicklung hängt daher nicht nur von der tatsächlichen Marktlage, 

sondern auch von polizeilicher Kontrolltätigkeit, Schwerpunktmaßnahmen und der 

jeweiligen Kontrolldichte ab. Verstärkte Maßnahmen können zu einer Aufhellung von 

Dunkelfeldern und einer damit verbundenen erhöhten Feststellung entsprechender 

Delikte führen. Zugleich sind in diesem Deliktsbereich örtliche und zeitliche 

Verlagerungseffekte stets zu berücksichtigen.  

Die Ursachen des Drogenkonsums auf Nachfrageseite sind vielschichtig und können 

individuelle, soziale und gesellschaftliche Hintergründe haben. Eine weitergehende 

Bewertung dieser Ursachen fällt jedoch nicht in den originären Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums für Inneres. 

Zur Frage 4: 

• Welche Rolle spielen aus Ihrer Sicht organisierte, insbesondere international vernetzte 

kriminelle Netzwerke in der Suchtmittelkriminalität in Tirol?  

Organisierte und international vernetzte kriminelle Netzwerke spielen in der 

Suchtmittelkriminalität eine wesentliche Rolle. Der Handel mit illegalen Suchtmitteln ist 

regelmäßig überregional und grenzüberschreitend organisiert und stellt eine profitable 

Einnahmequelle für kriminelle Gruppierungen dar. Österreich ist aufgrund seiner 

geografischen Lage im Zentrum Europas sowohl als Konsum- und Transitland als auch als 

Umschlagsplatz betroffen. Dies gilt aufgrund der Lage und Verkehrsverbindungen auch für 

Tirol. Insbesondere die Verkehrsachse über den Brenner als Verbindung zwischen Süd-, 

Zentral- und Nordeuropa ist in diesem Zusammenhang als relevante Transit- und 

Schmuggelroute zu berücksichtigen.  

In Tirol zeigen kriminalpolizeiliche Wahrnehmungen, dass Suchtmittel überwiegend aus 

dem Ausland bezogen und durch arbeitsteilig organisierte Strukturen weiterverteilt 

werden. Ergänzend sind in Tirol auch der Anbau von Cannabis sowie vereinzelt Formen 

der Herstellung synthetischer Suchtmittel feststellbar, vorwiegend im Bereich des 

persönlichen Gebrauchs beziehungsweise der Nahversorgung. Organisatoren oder 

maßgebliche Tatbeteiligte halten sich dabei teils im Ausland auf, während für Transport, 

Lagerung und Verkauf unterschiedliche Personen eingesetzt werden. Die festgestellten 

Vorgehensweisen entsprechen damit dem auch international erkennbaren Trend zu 

arbeitsteiligen Täterstrukturen. Kriminelle Netzwerke agieren flexibel und nutzen neben 
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dem öffentlichen Raum auch Wohnungen, Lokale, digitale Kommunikationsräume sowie 

Post- und Paketwege. 

Im gesamtösterreichischen Kontext der organisierten Suchtmittelkriminalität haben auch 

die seit 2021 geführten Ermittlungen im Zusammenhang mit verschlüsselten 

Kommunikationsdiensten gezeigt, dass schwere, arbeitsteilig organisierte und 

überregional beziehungsweise international vernetzte Suchtmittelkriminalität auch in Tirol 

feststellbar ist. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse verdeutlichen, dass digitale 

Kommunikationskanäle von Tätergruppen zur Koordination von Beschaffung, Transport, 

Lagerung, Verkauf und Zahlungsflüssen genutzt werden.  

Die Rolle organisierter Kriminalität liegt daher nicht nur im sichtbaren Straßenhandel, 

sondern insbesondere in Beschaffung, Steuerung, Finanzierung, Logistik und Verteilung 

illegaler Suchtmittel im gesamten Bundesgebiet. 

Zur Frage 5:  

• Wie hoch ist der Anteil folgender Personengruppen bei den Tatverdächtigen im Bereich 

der Suchtmittelkriminalität in Tirol: 

a. österreichische Staatsbürger, 

b. EU-Bürger, 

c. Drittstaatsangehörige, 

d. Asylwerber, 

e. Asylberechtigte? 

(Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr ab 2021 und Tiroler Bezirken, jeweils 

absolute Zahlen und prozentuale Anteile) 

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. Bezugnehmend auf den Unterpunkt „e. Asylberechtigte“ werden 

keine entsprechenden Statistiken geführt. 

Anzahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz Tirols und Bezirke nach Tatverdächtigen 
(Österreich/EU/Drittstaaten) in absoluten Zahlen 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen 
Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Ver- 
änderung 
absolut 

Ver-
änderung  

in % 

Innsbruck 1.083 996 1.127 1.121 -6 - 0,5% 
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Österreichische 
Staatsbürger  

641 603 648 580 -68 - 10,5% 

EU-Bürger 168 158 166 203 37 + 22,3% 

Drittstaatenangehörige 274 235 313 338 25 + 8,0% 

Imst 242 164 177 158 -19 - 10,7% 

Österreichische 
Staatsbürger  

178 112 125 104 -21 - 16,8% 

EU-Bürger 44 35 36 43 7 + 19,4% 

Drittstaatenangehörige 20 17 16 11 -5 - 31,3% 

Innsbruck-Land 640 552 536 659 123 + 22,9% 

Österreichische 
Staatsbürger  

441 414 353 407 54 + 15,3% 

EU-Bürger 100 70 109 136 27 + 24,8% 

Drittstaatenangehörige 99 68 74 116 42 + 56,8% 

Kitzbühel 219 165 200 243 43 + 21,5% 

Österreichische 
Staatsbürger  

160 112 124 115 -9 - 7,3% 

EU-Bürger 44 42 68 112 44 + 64,7% 

Drittstaatenangehörige 15 11 8 16 8 + 100,0% 

Kufstein 433 376 447 574 127 + 28,4% 

Österreichische 
Staatsbürger  

303 265 253 363 110 + 43,5% 

EU-Bürger 75 58 99 117 18 + 18,2% 

Drittstaatenangehörige 55 53 95 94 -1 - 1,1% 

Landeck 198 247 228 274 46 + 20,2% 

Österreichische 
Staatsbürger  

145 148 117 109 -8 - 6,8% 

EU-Bürger 39 79 87 121 34 + 39,1% 

Drittstaatenangehörige 14 20 24 44 20 + 83,3% 

Lienz 173 150 205 148 -57 - 27,8% 

Österreichische 
Staatsbürger  

140 120 172 129 -43 - 25,0% 

EU-Bürger 14 17 24 16 -8 - 33,3% 

Drittstaatenangehörige 19 13 9 3 -6 - 66,7% 

Reutte 81 48 61 74 13 + 21,3% 

Österreichische 
Staatsbürger  

43 21 31 28 -3 - 9,7% 

EU-Bürger 18 22 22 37 15 + 68,2% 

Drittstaatenangehörige 20 5 8 9 1 + 12,5% 

Schwaz 178 274 209 305 96 + 45,9% 
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Österreichische 
Staatsbürger  

137 189 124 189 65 + 52,4% 

EU-Bürger 24 53 59 79 20 + 33,9% 

Drittstaatenangehörige 17 32 26 37 11 + 42,3% 

 

Anzahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz Tirols und Bezirke nach Tatverdächtigen 
(Österreich/EU/Drittstaaten) in Prozent 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 

Innsbruck 

Österreichische Staatsbürger  59,2% 60,5% 57,5% 51,7% 

EU-Bürger 15,5% 15,9% 14,7% 18,1% 

Drittstaatenangehörige 25,3% 23,6% 27,8% 30,2% 

Imst 

Österreichische Staatsbürger  73,6% 68,3% 70,6% 65,8% 

EU-Bürger 18,2% 21,3% 20,3% 27,2% 

Drittstaatenangehörige 8,3% 10,4% 9,0% 7,0% 

Innsbruck-Land 

Österreichische Staatsbürger  68,9% 75,0% 65,9% 61,8% 

EU-Bürger 15,6% 12,7% 20,3% 20,6% 

Drittstaatenangehörige 15,5% 12,3% 13,8% 17,6% 

Kitzbühel 

Österreichische Staatsbürger  73,1% 67,9% 62,0% 47,3% 

EU-Bürger 20,1% 25,5% 34,0% 46,1% 

Drittstaatenangehörige 6,8% 6,7% 4,0% 6,6% 

Kufstein 

Österreichische Staatsbürger  70,0% 70,5% 56,6% 63,2% 

EU-Bürger 17,3% 15,4% 22,1% 20,4% 

Drittstaatenangehörige 12,7% 14,1% 21,3% 16,4% 

Landeck 

Österreichische Staatsbürger  73,2% 59,9% 51,3% 39,8% 

EU-Bürger 19,7% 32,0% 38,2% 44,2% 

Drittstaatenangehörige 7,1% 8,1% 10,5% 16,1% 

Lienz 

Österreichische Staatsbürger  80,9% 80,0% 83,9% 87,2% 

EU-Bürger 8,1% 11,3% 11,7% 10,8% 

Drittstaatenangehörige 11,0% 8,7% 4,4% 2,0% 

Reutte 

Österreichische Staatsbürger  53,1% 43,8% 50,8% 37,8% 

EU-Bürger 22,2% 45,8% 36,1% 50,0% 

Drittstaatenangehörige 24,7% 10,4% 13,1% 12,2% 

Schwaz 
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Österreichische Staatsbürger  77,0% 69,0% 59,3% 62,0% 

EU-Bürger 13,5% 19,3% 28,2% 25,9% 

Drittstaatenangehörige 9,6% 11,7% 12,4% 12,1% 

 

Anzahl der Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz Tirols und Bezirke nach Fremden sowie davon 
Asylwerbenden in absoluten Zahlen sowie Prozent 

2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung 

in % 

Innsbruck 

Fremde 442 393 479 541 62 + 12,9% 

Asylwerber abs. 86 75 95 98 3 + 3,2% 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

19,5% 19,1% 19,8% 18,1% ~ ~ 

Imst 

Fremde 64 52 52 54 2 + 3,8% 

Asylwerber abs. 2 5 0 3 3 ~ 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

3,1% 9,6% 0,0% 5,6% ~ ~ 

Innsbruck-Land 

Fremde 199 138 183 252 69 + 37,7% 

Asylwerber abs. 8 2 15 11 -4 - 26,7% 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

4,0% 1,4% 8,2% 4,4% ~ ~ 

Kitzbühel 

Fremde 59 53 76 128 52 + 68,4% 

Asylwerber abs. 4 0 1 1 0 + 0,0% 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

6,8% 0,0% 1,3% 0,8% ~ ~ 

Kufstein 

Fremde 130 111 194 211 17 + 8,8% 

Asylwerber abs. 10 9 17 10 -7 - 41,2% 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

7,7% 8,1% 8,8% 4,7% ~ ~ 

Landeck 

Fremde 53 99 111 165 54 + 48,6% 

Asylwerber abs. 0 0 1 6 5 + 500,0% 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

0,0% 0,0% 0,9% 3,6% ~ ~ 

Lienz 

Fremde 33 30 33 19 -14 - 42,4% 

Asylwerber abs. 8 3 0 1 1 ~ 

Asylwerber Anteil an 24,2% 10,0% 0,0% 5,3% ~ ~ 
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Fremden in % 

Reutte 

Fremde 38 27 30 46 16 + 53,3% 

Asylwerber abs. 0 0 0 0 0 ~ 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% ~ ~ 

Schwaz 

Fremde 41 85 85 116 31 + 36,5% 

Asylwerber abs. 3 2   3 3 ~ 

Asylwerber Anteil an 
Fremden in % 

7,3% 2,4% 0,0% 2,6% ~ ~ 

 

Zur Frage 6:  

• Wie hoch ist der Anteil folgender Personengruppen bei den Tatverdächtigen 

insbesondere im Bereich des organisierten Drogenhandels in Tirol: 

a. österreichische Staatsbürger, 

b. EU-Bürger, 

c. Drittstaatsangehörige, 

d. Asylwerber, 

e. Asylberechtigte? 

(Bitte um Aufschlüsselung nach Jahr ab 2021 und Tiroler Bezirken, jeweils 

absolute Zahlen und prozentuale Anteile) 

Entsprechende Statistiken werden nicht geführt. 

Zur Frage 7:  

• Wie stellt sich die Altersstruktur der Tatverdächtigen im Bereich der 

Suchtmittelkriminalität in Tirol dar und wie hat sich insbesondere der Anteil 

minderjähriger Tatverdächtiger in den letzten fünf Jahren entwickelt? 

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. 

Tatverdächtige nach Altersgruppen im Zusammenhang mit Anzeigen nach dem 
Suchtmittelgesetz in Tirol 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung  

in % 
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10 bis unter 14 Jahre 25 27 17 9 -8 - 47,1% 

14 bis unter 18 Jahre 493 482 387 366 -21 - 5,4% 

18 bis unter 21 Jahre 550 401 475 438 -37 - 7,8% 

21 bis unter 25 Jahre 599 519 525 604 79 + 15,0% 

25 bis unter 40 Jahre 1.229 1.128 1.297 1.535 238 + 18,4% 

40 Jahre und darüber  351 415 489 604 115 + 23,5% 

u.T. 94 123 169 162 -7 - 4,1% 

Gesamt 3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

 

Anteil minderjähriger Tatverdächtiger an allen Tatverdächtigen im Zusammenhang mit Anzeigen 
nach dem Suchtmittelgesetz in Tirol 

Jahre 2021 bis 2024 
Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen 
Jahr 
2021 

Jahr 
2022 

Jahr 
2023 

Jahr 
2024 

Veränderung 
absolut 

Veränderung  
in % 

Minderjährige ges., 10 bis unter 
18 Jahre in absoluten Zahlen 

518 509 404 375 -29 - 7,2% 

Anteil Minderjährige an Gesamt 
in Prozent 

15,5% 16,4% 12,0% 10,1% - 1,9 Prozentpunkte 

 

Zur Frage 8: 

• Wie hat sich die Zahl der Drogentoten in Tirol in den letzten fünf Jahren entwickelt und 

wie stellt sich deren Altersstruktur, insbesondere im Hinblick auf minderjährige und 

junge Betroffene, dar? 

Die Beantwortung dieser Frage fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres, sondern in den Bereich des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales, 

Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. 

Zur Frage 9:  

• In welchen Regionen bzw. Städten Tirols ist aus Ihrer Sicht eine besonders starke 

Ausprägung organisierter Suchtmittelkriminalität festzustellen? 

Entsprechende statistische Aufzeichnungen zur regionalen Ausprägung organisierter 

Suchtmittelkriminalität werden nicht geführt. 

Auf Grundlage kriminalpolizeilicher Erkenntnisse zeigt sich allgemein eine stärkere 

Ausprägung organisierter Suchtmittelkriminalität insbesondere in urbanen Räumen, 

entlang relevanter Verkehrs- und Transitachsen sowie in einwohner- und 

tourismusstarken Regionen. Urbane Bereiche sind dabei nicht nur als Absatzräume 

relevant, sondern auch aufgrund verdichteter Verkehrs- und Vertriebswege, Post- und 
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Paketlogistik sowie möglicher Anknüpfungspunkte zur Verschleierung illegaler Erlöse, 

etwa unter missbräuchlicher Nutzung von Gastronomie-, Handels- oder 

Dienstleistungsstrukturen. In Tirol betrifft dies vor allem den Zentralraum Innsbruck samt 

Umland sowie Bereiche mit entsprechender Verkehrs- und Transitanbindung, 

insbesondere entlang der Inntal- und Brennerachse. Darüber hinaus sind einwohnerstarke 

und saisonal stark frequentierte Bezirke mitzuberücksichtigen, da diese sowohl als 

Absatzräume als auch als logistisch relevante Räume für Täterstrukturen von Bedeutung 

sein können. Die konkrete Lagebeurteilung erfolgt laufend anhand der jeweils 

vorliegenden kriminalpolizeilichen Erkenntnisse. 

Zur Frage 10: 

• Welche konkreten öffentlichen Orte oder Einrichtungen in Tirol gelten aus Sicht 

der Sicherheitsbehörden als besondere Brennpunkte der Suchtmittelkriminalität? 

Einzelne öffentliche Orte oder Einrichtungen werden nicht pauschal als Brennpunkte der 

Suchtmittelkriminalität in Tirol ausgewiesen.  

Erfahrungsgemäß werden Suchtmitteldelikte allgemein vermehrt im Umfeld stark 

frequentierter Verkehrsknotenpunkte, insbesondere bei Bahnhöfen und deren 

Nahbereich, in Ausgeh- und Nachtgastronomiebereichen, bei Veranstaltungen sowie an 

stark touristisch geprägten Örtlichkeiten festgestellt. Dabei handelt es sich vordergründig 

um Delikte im Zusammenhang mit Besitz, persönlichem Gebrauch sowie 

niederschwelligem Straßenhandel. 

Zu berücksichtigen ist, dass es sich insbesondere bei diesen Deliktsformen vielfach um 

Kontrolldelikte handelt. Werden in bestimmten Bereichen vermehrt Kontrollen oder 

Schwerpunktmaßnahmen durchgeführt, kann dies naturgemäß zu einer höheren Zahl an 

Anzeigen und kriminalpolizeilichen Wahrnehmungen führen. Allein daraus auf einen 

besonderen oder dauerhaften Brennpunkt zu schließen, würde jedoch zu kurz greifen. 

Entsprechende Feststellungen sind daher stets im jeweiligen Lage- und Kontrollkontext zu 

beurteilen. Konkrete Lagebeurteilungen erfolgen laufend und können sich aufgrund 

örtlicher und zeitlicher Verlagerungseffekte verändern. 

Zur Frage 11: 

• Welche konkreten Maßnahmen wurden in Tirol in den letzten zwei Jahren gesetzt, um 

gegen organisierte Drogenkriminalität vorzugehen? 
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Im Bereich der Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität wurden und werden durch die 

Landespolizeidirektion Tirol kontinuierlich Anstrengungen getroffen, um bestmöglich auf 

bestehende und neu erkannte Herausforderungen zu reagieren. Dies umfasst auch 

Maßnahmen gegen organisierte Täterstrukturen. 

So wurden unter anderem regionale Einsatzgruppen zur Bekämpfung der 

Suchtmittelkriminalität eingesetzt und regelmäßig Schwerpunktaktionen unter Beteiligung 

der Bezirks- und Regeldienstkräfte durchgeführt, um einen hohen Kontrolldruck auf die 

Suchtmittelszene zu gewährleisten. Zudem finden regelmäßig Aus- und 

Fortbildungsmaßnahmen der Kriminal- und Regeldienstkräfte statt, um auf neue 

Erscheinungsformen der Suchtmittelkriminalität entsprechend reagieren zu können. 

Darüber hinaus wurde in enger Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt im Jahr 2025 ein 

Pilotprojekt zur Intensivierung erkennungsdienstlicher Behandlungen von tatverdächtigen 

Personen im Bereich der Suchtmittelkriminalität durchgeführt. Mit diesem Projekt soll 

insbesondere die Aufklärung von Begleit- und Beschaffungskriminalität, die oftmals mit 

Suchtmittelkriminalität verbunden ist, etwa im Bereich von Eigentums- und 

Gewaltdelikten, verbessert werden. 

Ergänzend zu den Maßnahmen zur Bekämpfung organisierter Suchtmittelkriminalität 

wurden auch Maßnahmen im Bereich der Suchtdeliktsprävention mit Fokus auf 

Jugendliche durchgeführt. 

Zur Frage 12: 

• Wie viele Polizeikräfte sind aktuell in Tirol speziell für die Bekämpfung der 

Suchtmittelkriminalität eingesetzt, und wurden diese Kapazitäten in den letzten 

fünf Jahren ausgebaut oder reduziert? 

Grundsätzlich ist jeder Exekutivbedienstete im Dienste der Strafrechtspflege zur 

Bekämpfung des Drogenhandels beziehungsweise Drogenmissbrauchs im Rahmen der 

kriminalpolizeilichen Aufgabenerfüllung berufen. Im Bereich der Landespolizeidirektionen 

werden diese Aufgaben – neben zahlreichen anderen – primär durch Polizei- und 

Fachinspektionen sowie durch Bedienstete in den Stadt- und Bezirkspolizeikommanden 

wahrgenommen. Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums, zu dem auch die Bekämpfung 

der Suchtmittelkriminalität zählt, ist eine strikte Trennung einzelner Arbeitsplätze nach 

Deliktsgruppen nicht möglich. 
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Innerhalb der Landespolizeidirektion Tirol besteht mit dem Ermittlungsbereich 

Suchtmittelkriminalität im Landeskriminalamt Tirol eine spezialisierte 

Organisationseinheit. Der tatsächliche Personalstand dieser Organisationseinheit lag im 

abgefragten Zeitraum weitgehend stabil im Bereich von neun bis zehn 

Exekutivbediensteten. 

Darüber hinaus sind im Bereich der Landespolizeidirektion Tirol weitere 

Organisationseinheiten in die Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität eingebunden. Dazu 

zählen insbesondere der Assistenzbereich Einsatzgruppe Straßenkriminalität des 

Landeskriminalamtes Tirol, für den Bereich des Stadtpolizeikommandos Innsbruck ein 

eigener Fachbereich im dortigen Kriminalreferat sowie auf Ebene der Polizeiinspektionen 

speziell ausgebildete Suchtgift-Poolbedienstete. Diese werden insbesondere im Rahmen 

von Schwerpunktaktionen gemeinsam mit Bezirks-, Regel- und Bereitschaftskräften 

eingesetzt. 

Aufgrund dieser differenzierten Einsatzformen sowie der Einbindung spezialisierter und 

regulärer Kräfte ist eine spezifische Auswertung der Personalevidenzen zu sämtlichen in 

diesem Deliktsbereich eingesetzten Bediensteten nicht möglich. Insgesamt ist von 

angemessenen und stabilen Kapazitäten auszugehen. Eine signifikante Änderung des 

Kräfteeinsatzes ist derzeit nicht geplant. 

Zur Frage 13: 

• Inwieweit beurteilen Sie die bestehenden sicherheitspolitischen Instrumente als 

ausreichend, um die Entwicklung der Suchtmittelkriminalität in Tirol wirksam zu 

bekämpfen? 

Meinungen und Einschätzungen unterliegen nicht dem parlamentarischen 

Interpellationsrecht. 

Zur Frage 14: 

• Welche zusätzlichen Maßnahmen planen Sie konkret für Tirol, um insbesondere junge 

Menschen vor dem Einstieg in drogenbezogene Abhängigkeiten und kriminelle 

Strukturen zu schützen? 

Vorweggeschickt wird, dass die Vorbeugung von Suchterkrankungen sowie die 

medizinische oder therapeutische Suchtprävention nicht in den Zuständigkeitsbereich des 

Bundesministeriums für Inneres fallen.  
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Der polizeiliche Beitrag liegt demgegenüber in der Kriminalprävention durch Aufklärung 

über Risiken und Folgen suchtmittelbezogener Delinquenz, insbesondere bei jungen 

Menschen. In diesem Zusammenhang wird auch in Tirol das bundesweite Jugend-

Kriminalpräventionsprogramm „UNDER18“ umgesetzt. Ein Teil dieses Programms befasst 

sich mit Suchtdeliktsprävention und wird unter dem Titel „Look@your.Life“ durchgeführt. 

Dieses Programm richtet sich an Jugendliche und setzt sich mit Herausforderungen im 

Zusammenhang mit legalen und illegalen Substanzen, Konsumverhalten, Gruppendruck, 

Medienwelt und delinquentem Verhalten auseinander. Dabei werden neben den 

Jugendlichen auch das schulische Umfeld und Erziehungsberechtigte einbezogen. 

Im Hinblick auf den Schutz vor kriminellen Strukturen wird die Lageentwicklung im Bereich 

der Suchtmittelkriminalität österreichweit und somit auch in Tirol laufend beobachtet und 

analysiert. Maßnahmen und Schwerpunktsetzungen werden regelmäßig überprüft und 

dort angepasst, wo dies aufgrund aktueller Entwicklungen oder identifizierter Trends 

erforderlich ist. Dies erfolgt etwa durch die Ausrichtung operativer Schwerpunkte anhand 

aktueller Lageerkenntnisse, Schwerpunktkontrollen, spezifische Projekte zur effektiveren 

Bekämpfung der Suchtmittelkriminalität, den Einsatz moderner technischer Mittel zur 

Identifizierung von Suchtmitteln sowie durch fortlaufende Aus- und Fortbildungen des 

eingesetzten Personals. Ziel ist dabei insbesondere, kriminelle Strukturen, Beschaffungs- 

und Vertriebswege sowie Täterumfelder frühzeitig zu erkennen und wirksam zu stören. 

Die bestehenden Maßnahmen werden auch künftig fortgeführt und anhand der jeweiligen 

Lageentwicklung erforderlichenfalls angepasst oder erweitert. 

Zur Frage 15: 

• Wie hoch ist der Anteil von Wiederholungstätern im Bereich der 

Suchtmittelkriminalität in Tirol und welche Maßnahmen werden gesetzt, um ein 

erneutes Abgleiten in die Szene zu verhindern? 

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. 

Anzahl der Anzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz durch Wiederholungstäter*innen 
Jahre 2021 bis 2024 

Datenstand: 16. April 2026 

Anzahl Anzeigen Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Veränderung 

absolut 
Veränderung  

in % 

Wiederholer 1.409 1.346 1.493 1.636 143 + 9,6% 
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Erstanfall 1.838 1.626 1.697 1.920 223 + 13,1% 

u.T. 94 123 169 162 -7 - 4,1% 

Gesamt 3.341 3.095 3.359 3.718 359 + 10,7% 

Anteil Wiederholer  
Gesamt 

42,2% 43,5% 44,5% 44,0% - 0,5 Prozentpunkte 

Die Beantwortung des Frageteils betreffend Maßnahmen zur Verhinderung eines 

erneuten Abgleitens in die Szene fällt nicht in den Vollzugsbereich des 

Bundesministeriums für Inneres. 

Zur Frage 16: 

• Welche Erkenntnisse liegen dem Ressort darüber vor, in welchem Ausmaß 

Suchtmittelkriminalität im Umfeld von Schulen oder durch Kontakt mit schulpflichtigen 

Minderjährigen in Tirol eine Rolle spielt? 

Detailliertes Datenmaterial zur Suchtmittelstatistik für das Kalenderjahr 2025 befindet sich 

noch im Clearingprozess, weshalb lediglich Daten für die Kalenderjahre 2021 bis 2024 

bereitgestellt werden. 

Statistiken, welche die Altersklasse schulpflichtiger Minderjähriger im Zusammenhang mit 

Suchtmittelkriminalität valide und gesondert abbilden, werden in dieser Form nicht 

geführt. Eine Auswertung nach dem Kriterium „Kontakt mit schulpflichtigen 

Minderjährigen“ ist daher nicht möglich. 

Zur Suchtmittelkriminalität im Umfeld von Schulen ist festzuhalten, dass die Polizeiliche 

Kriminalstatistik (PKS) unter der Örtlichkeit „Schule/Bildungseinrichtung“ nicht 

ausschließlich Pflichtschulen erfasst. Darunter fallen Gebäude und dazugehörige Areale 

von Bildungseinrichtungen, etwa Kindergärten, Berufsschulen, Internate, 

Fachhochschulen, Universitäten, Privatschulen, Privatuniversitäten sowie zugehörige 

Freiflächen wie Sportplätze. 

Auf dieser Grundlage stellen sich die Anzeigen nach dem Suchtmittelgesetz in Tirol im 

Zusammenhang mit der Örtlichkeit „Schule/Bildungseinrichtung“ wie folgt dar: 

Anzahl der Anzeigen Tirols nach dem Suchtmittelgesetz mit Örtlichkeit 
„Schule/Bildungseinrichtung“ - Jahre 2021 bis 2024 

Datenstand: 27. April 2026 

Delikt Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Jahr 2024 
Ver-

änderung 
absolut 

Ver-
änderung 

in % 
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§ 27 Abs. 1 SMG 6 10 11 7 -4 - 36,4% 

§ 27 Abs. 2a SMG  0  0 2 1 -1 - 50,0% 

§ 27 Abs. 2 SMG 2 7 5 6 1 + 20,0% 

§ 27 Abs. 4 SMG 1. Fall  0 1  0  0  0   

Gesamt 8 18 18 14 -4 - 22,2% 

Aufgrund der dargestellten statistischen Abgrenzungen lassen diese Daten jedoch keine 

unmittelbaren Rückschlüsse auf Pflichtschulen oder Kontakte mit schulpflichtigen 

Minderjährigen zu. 

 

 

Gerhard Karner 
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